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Die Abgeordneten Dr. Mal eta und Genossen haben am 28. Juni, als 

im Nationalrat der Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes zur Debatte stand, 

im Zusammenhang mit der vom Rechnungshof aufgezeigten Provisionsaffäre bei 

denStickstoffwerken in Linz die Frage gestellt, ob der Vizekanzler bereit 

sei, im_ Bahmen sein'3r gesetzlichen Befugnisse alles zu tun, um die Beschluss

fähigkeit des Aufsichtsrates der Österreichischen stickstoffwerke zur Wahr

nahrn;3 seiner im Aktiengesetz festgelegten Pflichten zu ermöglichen. 

Vizekanzler Dr. P i t t e r man n ha t nun in Beantwortung dieser 

Anfrage mitgeteilt: 

In Ausübung der mir auf Grund des Bundesgesetzes vom 22.Juli 1959, 

mit dem der Wirkungsbereich der Bundesregierung und der Bundesrriinisterien 

hinsichtlich verstaatlichter Unternehmungen neu bestimmt wird und sonstige 

organisatorische Massnahmen im Bereich der Bundesverwal tung getroffen werdsn, 

BGJ31.Nr.173, und· des gelt enden Aktiellgesetzes, zust ehenden Funktion als Re

präsentant der Hauptversammlung für die Öste.rreichischen Sticksto f~w8rkc A.G. 

(ÖSW) habe ich zur Überprüfung der Verantwortlichkeit der Organe der ÖSIT hin

sichtlich der im Tätigkeitsbericht des Rechnungsho fes, Verw~ltungsj ahr 1960, 

erhobenen Anschuldigungen eine Gutachterkommission, der der PräsiO.ent des 

V erill al tungsgerichtshofes a.D. Sektion?lchef i.R. Dr. Hei terer-Schaller als 

Vorsitzender, Roohtsanwalt Dr. Wal thor Kastner und Prof. Dr. :Maz Stadler 

als Uitglieder angehören, berufen. 

Diese Kommission hat don Auftrag, eino Prüfung der Verantwortlichkoit 

der Organe der ÖSW (Vorstand und AUfsichtsrat) hinsichtlich der im Tätig

keitsbericht des Rechnungshofes, Ver\j~altungsjahr 1960, im Zusammenhang mit 

dem dort beanstandeten Geschäftsfällen erhobonen Anschuldigungen durchzu·

führen und mir darüber ein diesbezügliches Rechtsgutachten zu ersta-bton und 

ehebaldigst vorzulegen. 

Dieses Gutachtch wird dio Grundlage für msine woitere VorgangsweisG 

bilclon. 
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